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Norm

UVG §3

UVG §8

1. UVG § 3 heute

2. UVG § 3 gültig ab 01.01.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2009

3. UVG § 3 gültig von 01.03.1992 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 628/1991

1. UVG § 8 heute

2. UVG § 8 gültig ab 01.01.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2009

3. UVG § 8 gültig von 01.01.2005 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2003

4. UVG § 8 gültig von 07.11.1985 bis 31.12.2004

Rechtssatz

Auch wenn das unzuständige Gericht den Exekutionsantrag gemäß § 44 JN an das zuständige Gericht überweisen

muss, kann die Einbringung eines Exekutionsantrags bei „irgendeinem“ Gericht kein tauglicher Antrag (im Sinne einer

„Wahrung“ des Einbringungsmonats iSd § 8 UVG) sein. Maßgeblich ist vielmehr das Einlangen des Exekutionsantrags

beim zuständigen Gericht, soweit dieses auch ex ante als zuständig erkennbar war.Auch wenn das unzuständige

Gericht den Exekutionsantrag gemäß Paragraph 44, JN an das zuständige Gericht überweisen muss, kann die

Einbringung eines Exekutionsantrags bei „irgendeinem“ Gericht kein tauglicher Antrag (im Sinne einer „Wahrung“ des

Einbringungsmonats iSd Paragraph 8, UVG) sein. Maßgeblich ist vielmehr das Einlangen des Exekutionsantrags beim

zuständigen Gericht, soweit dieses auch ex ante als zuständig erkennbar war.
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Beisatz: Hier: Bewilligung des Exekutionsantrags durch das unzuständige Gericht. (T1)
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Beisatz: Darauf, dass eine Exekutionsbewilligung (hier: durch das Gericht, an das der Exekutionsantrag

überwiesen wurde) noch im selben Monat erfolgt, kommt es nicht an. (T2)
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Beisatz: Hier: Rechtskräftige Bewilligung des Exekutionsantrags durch das unzuständige Gericht. (T3)
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